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schrieben diese erhellenden Drohungen in der Ankündigung des Schuldenschnitts griechischer
Bonds:

„Die Informationen
betreffen rechtlich
relevante Sachverhalte,
die unser Institut für Sie
als Depotkunden nicht
beurteilen kann, weil
damit eine
Rechtsberatung
verbunden wäre, die wir
als Kreditinstitut nicht
leisten können und
dürfen. In diesem
Zusammenhang weisen
wir Sie darauf hin, dass
Sie selbst für die
Einleitung und
Durchführung etwaiger
rechtlicher Schritte
verantwortlich sind.
Dies kann nicht über
unser Insitut erfolgen.
Wir bitten Sie, sich
erforderlichenfalls an
einen Rechtsanwalt
Ihrer Wahl zu wenden.“

„Das Angebot unterliegt
in Belgien, China,
Frankreich, Japan,
Kanada, Luxemburg,
Österreiche, Spanien,
Schweiz, sowie im
Vereinigten Königreich
und den USA
bestimmten
länderspezifischen
Restriktionen.
...

Bitte vergewissern Sie
sich daher vor
Annahme des
Angebotes, dass Sie im
Einklang mit der
gültigen
Rechtsprechung
handeln.“

„Wichtiger Hinweis:
Ausländische
Anleiheinhaber mit
Wohnsitz in Österreich,
Belgien, Kanada,
Frankreich, Japan,
Luxemburt,
Volksrepublik China,
Spanien, Schweiz,
Großbritannien und den
USA unterliegen
bestimmten
Restriktionen und
müssen daher selbst
gewährleisten, dass ihre
Teilnahme an der
Kapitaltransaktion mit
den Gesetzen ihres
Landes und den
Bedingungen des
Angebots
übereinstimmt.“

„Restriktionen gelten
unter Anderem für:
USA, Vereinigtes
Königreich, Österreich,
Belgien, Kanada,
Japan, Luxemburg,
China, Spanien,
Schweiz und
Frankreich.

Alle Inhaber müssen
sicherstellen, dass die
Annahme nicht gegen
gültiges Recht des
jeweiligen Landes
verstößt.

Dieses Schreiben
bedeutet nicht, dass Sie
berechtigt sind, an der
Maßnahme
teilzunehmen.

Wir empfehlen Ihnen,
dies zu prüfen und
gegebenenfalls mit
einem Rechtsberater zu
besprechen.“

Mein Kommentar:
Ich habe selten soviel Irres gelesen. Selbst wenn ich Chinese wäre, und ich mich entschiede, an
dem Schuldenschnitt „teilzuhaben“, würde es mich einen feuchten Kehrricht interessieren, ob
ich mit der Teilnahme gegen ein Gesetz verstoße. Und sollte das der Fall sein, dann müsste ich
anschließend nach Teilnahme ja gegen mich selbst klagen, weil ich gegen ein Gesetz verstoßen
hätte. Die Hinweise in den Schreiben der obigen Direkt- Online-Banken sind grandioser Unfug.

Mag sein, dass die sich gern nach allen Seiten absichernden Juristen die Feder der Schreiber
geführt haben – aber dann wäre ein Satz angebracht, dass die obigen Formulierungen lediglich
geschrieben wären, um die Bank gegen juristische Ansprüche der genannten Länder
abzusichern.

Das wäre dann ein fairer Hinweis gewesen, damit die Empfänger dieser Briefe nun doch nicht
sogleich den nächsten Rechtsanwalt aufsuchen müssten. Übrigens, welcher Rechtsanwalt in
Ihrer Nähe kann beurteilen, ob Sie mit der Annahme nicht auch gegen deutsches Recht
verstoßen?


